
Wolfgang Weinzierl  

Landschaftsarchitekten GmbH  

Parkstraße 10 

85051 Ingolstadt 

 

Tel.  0841 96641-0 

Fax 0841 96641-25 

info@weinzierl-la.de 

www.weinzierl-la.de 

 

 
 

 
  

 
 

Staatliches Bauamt Rosenheim – Unterlage 9.3 T2 
 
 
Bundesstraße 304 München - Wasserburg a. Inn 
 
Beseitigung Bahnübergang Reitmehring 
 

 
 
 

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE BEGLEITPLANUNG 
ZUM FESTSTELLUNGSENTWURF 
 
 
 

2. Tektur vom 26.10.2020 
 
 

Nr. Art der Änderung Datum Name 

1 - Zufahrt Siloanlage 
- Anpassung Geh- und Radweg 
- Ergänzung 1 A auf Flurstück 1055 

26.10.2020 Hennings 

 
 

1. Tektur vom 27.03.2019 
 
 

Nr. Art der Änderung Datum Name 

1 Berücksichtigung der Einwendungen, Ei-
narbeitung der geänderten technischen 
Planung: Roteintragungen 

27.03.2019 Hennings 

 
 
 
Maßnahmenblätter 
 
 
Stand: 15.04.2016 
  



 

 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anpflanzung einer Ahornreihe am westlichen 

Ortseingang von Reitmehring 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Auf den Flurstücken 1012, 1014, 1085, 1088, 1088/2 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 0+520 0+350 bis 0+620 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (u.a. hohe 

Dammböschung am Ortseingang von Reitmehring) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker (Fl.-St. 1012, 1088, 1088/2) 

Grünland (Fl.-St. 1012, 1085) 

Einzelbaum (Fl.-St. 1085) 

Verkehrsfläche, versiegelt (Fl.-St. 1014) 

Verkehrsgrün (Fl.-St. 1014, 1088/2) 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 G 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands 

Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft, Gestaltung des westlichen Ortseingangs von Reitmehring, 

Wiederherstellung des Lebensraums 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung einer Baumreihe aus Spitzahorn (Acer platanoides) in versetzter Anordnung entsprechend Maßnah-

menplan (Unterlage 9.2 T2).  

Qualität der zu pflanzenden Bäume: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung,  5-5,5,  

Stammumfang 16-18 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  7 Stk. 22 Stk.  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege im Rahmen 

der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von feldgehölzartigen Baum- und 

Strauchstrukturen auf Böschung am westlichen 

Ortseingang  
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Bau-Km 0+520 0+500 bis 0+630,  

Auf den Flurstücken 1085, 1088, 1088/2, 986/18 1089/2, 1090 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am 

Inn 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung des Landschafts- bzw. Ortsbildes durch hohe Dammschüttung am westlichen Ortseingang von     
Reitmehring 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker (Fl.-St. 1088, 1088/2, 986/18 1089/2) 

Grünland (Fl.-St. 1085) 

Streuobstwiese (Fl.-St. 1090) 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 G 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft sowie Gestaltung des westlichen Ortseingangs von Reitmeh-

ring. 

 

 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

- Pflanzung von straßenbegleitenden Gehölzen:  

      ca. 14 6  Großbäume (Qualität: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung,  5-5,5, Stammumfang 
16-18)  

 
- Pflanzung von standorttypischen Sträuchern auf rd. 3.150 m² 1.700 m²  

Die Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation.  
Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial.  

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 3.150 m² 1.700 m²  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern der Flächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
 
 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Neuer Standort für Feldkreuz unter zwei Linden 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Auf dem Flurstück 1014 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn  

Bau-Km 0+620 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die Grünlandflächen im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für ein Feldkreuz, welches im Bereich der geplanten neuen Trasse liegt 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Das bestehende Feldkreuz befindet sich im Bereich der geplanten neuen Trasse der B304 und ist daher zu verset-

zen. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Verkehrsfläche (versiegelt) sowie Straßenbegleitgrün 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Optisch ansprechende Neugestaltung des versetzten Feldkreuzes 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

- Pflanzung von zwei Linden (Qualität: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung,  5-5,5, Stammum-
fang 16-18) 

- Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut auf 200 m² 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 G 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  200 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--------------- 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

4 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Sukzessionsflächen mit Unterdrückung des Ge-

hölzaufwuchses (in Mulden, auf Banketten) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

In allen Mulden und auf allen Bankettflächen entlang der geplanten Verkehrswege, in der Versickerungsmulde bei 

Bauanfang 

 

Bau-Km 0+000 - 1+620 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die neue Trasse der B 304  

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker, Grünland, Verkehrsgrün, Verkehrsfläche, Gehölze, Kraut-/Staudenflur u.a. 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft  

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Entwicklung von Grünstreifen durch Sukzession auf insgesamt ca. 14.500 m² 20.000 m²  

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

4 G 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 14.500 m² 20.000 m²  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Unterdrückung des Gehölzaufwuchses 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--------------- 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

5 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anpflanzung einer Baumreihe zwischen Bahn-

brücke und Kreisverkehr 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Auf den Flurstücken 1095 und 980, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 0+680 bis 0+780 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (u.a. Gelände-

einschnitt zwischen Bahnbrücke und Kreisverkehr am Ortsanfang von Reitmehring) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Grünland (Fl.-St. 980), 

Siedlungsgebiet mit Gebäuden und Schotterfläche (Fl.-St. 1095),  

Grünfläche im Siedlungsgebiet (Fl.-St. 1095) 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands 

Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft, Gestaltung des Geländeeinschnitts vor dem Kreisverkehr, 

Wiederherstellung des Lebensraums 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

5 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung einer Baumreihe aus regionaltypischen Hochstamm-Bäumen in versetzter Anordnung entsprechend 

Maßnahmenplan (Unterlage 9.2 T2).  

Qualität der zu pflanzenden Bäume: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung,  5-5,5,  

Stammumfang 16-18 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  8 Stk. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

6 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Saum auf 

Böschungen / Baunebenflächen  

(mit Oberbodenandeckung) 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Auf Straßenböschungen, Baunebenflächen mit Oberbodenauftrag ohne Gehölz- und Strauchpflanzung und im Be-

reich des Versickerungsbeckens auf ca. 25.200 m² 14.700 m²  

 

Bau-Km 0+000-1+620 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der Straßenböschungen und Baunebenflächen 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Trasse der B 304 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Straßenbegleitgrün, Acker, Grünland, Asphalt etc. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft auf Böschungs- und Baunebenflächen 

Gestaltung des Versickerungsbeckens für den Kiebitz 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut auf 25.200 m² 14.700 m²  

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

6 G 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  25.200 m² 14.700 m²  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

-------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst 

extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--------------- 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

7 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anpflanzung einer Ahornreihe im Übergang zum 

Bestand am östlichen Ortseingang 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Auf den Flurstücken 1300, 1378/3, 1390/9 und 939 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 0+980 1+120 1+100 bis 1+620 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (u.a. Gelände-

einschnitt am östlichen Ortseingang von Reitmehring) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Grünland (Fl.-St. 1300, 939), Verkehrsgrün (Fl.-St. 1390/9, 1378/3) 

 

 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands 

Einbindung der Trasse in die bestehende Landschaft, Gestaltung des östlichen Ortseingangs von Reitmehring, 

Wiederherstellung des Lebensraums 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

7 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung einer Baumreihe aus Spitzahorn (Acer platanoides) entsprechend Maßnahmenplan (Unterlage 9.2 T2).  

Qualität der zu pflanzenden Bäume: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung,  5-5,5,  

Stammumfang 16-18 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  13 Stk. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 

Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,605 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

8 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Heckenartige Pflanzung auf Rampenböschung 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 

Lage der Maßnahme  

 

Auf den Flurstücken 1394, 1390/9, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 1+100 bis 1+350 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der Böschung 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Grünland, mesophiles Gebüsch, Verkehrsgrün 

 

 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Rampe in das Ortsbild. 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,605 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

8 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Hecken zur Gestaltung des Lärmschuzwalles und zur Einbindung in das Ortsbild von Reitmehring 
Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen auf ca. 400 m² 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  400 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 

Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

9 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Heckenartige Pflanzung auf Straßenböschung 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Auf dem Flurstück 1390/10 Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 1+300 bis 1+450 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der Straßenböschung 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 (insbesondere 

durch die Straßenböschung an der Anbindung zur B 15) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

mesophiles Gebüsch, Verkehrsgrün 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Straßenböschung in das Landschaftsbild 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

9 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Hecken zur Gestaltung der Straßenböschung und zur Einbindung in das Landschaftsbild. 
Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut zwischen den Gehölzen. 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 1.000 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 

Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

10 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Grünfläche mit Gehölzen auf Straßennebenflä-

chen 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Böschungen und Straßennebenflächen auf verschiedenen Flurstücken. 

Bau-km 0+000 bis 1+600 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der Straßenböschungen und Straßennebenflächen 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Baumfällungen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Bau der Trasse der B 304 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Verkehrsflächen (versiegelt), Verkehrsgrün, Acker, Siedlungsfläche, Grünland, Gebüsch, Gärten 

 

 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Straßenböschung und der Straßennebenflächen in das Landschaftsbild 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

10 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

 
Pflanzung von standorttypischen Sträuchern im Raster 1,5 m x 1,5 m auf rd. 7.300 m²  7.700 m² 11.700 m²  

Die Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation.  

Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial.  

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  7.300 m²  7.700 m² 11.700  m²  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 

Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

11 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Sport-/Spiel-/Erholungsan-

lage 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Flurstück 1426, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

Bau-km 1+090 bis 1+110 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernende Vegetation im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der 

Trasse der B 304 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Öffentliche Grünfläche mit Hecke sowie anderen Gehölzen 

 

 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

11 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

 
Wiederherstellung der Hecke sowie der Gehölze, 
Rasenansaat 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 170  m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 
Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 
Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst 
extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung der Grünfläche 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

  



 

 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

12 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Gehölze 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Böschungen und Straßennebenflächen auf verschiedenen Flurstücken. 

Bau-km 0+570 

Bau-km 0+640 bis 0+650 

Bau-km 0+670 bis 0+680 

Bau-km 0+830 

Bau-km 0+870 bis 1+050 

Bau-km 1+230 bis 1+350 

Bau-km 1+590bis 1+610 

 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernenden Gehölze im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der 

Trasse der B 304 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

12 G 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Gebüsche, Hecken, Baumgruppen 

 

 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild 

 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

 

Pflanzung von standorttypischen Sträuchern auf ca. 1.500 1.600 m²  

Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation. Verwendung von autochtho-
nem Pflanzenmaterial.  

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  1.500 1.600  m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 

Wässern und pflegen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

13 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Park-/Grünanlage,  

Privatgarten 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Flurstück 1060/3, 983/5, 983/2, 1095, 983/2, 983/6, 937, 939, 976, 1395/11, 1395/8, 1395/18, 1391, Gemarkung 

Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 0+640 

Bau-km 0+700 bis 0+920 

Bau-km 1+350 bis 1+460 1+450  

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernende Vegetation im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der 

Trasse der B 304 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

private Grünfläche mit Hecke sowie anderen Gehölzen 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

13 G 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild 

 

 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

 
Wiederherstellung der Hecken und der Gehölze sowie Rasenansaat in Absprache mit den Grundeigentümern 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 1.550 m² 1.500 m²  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 
Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 
Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

  



 

 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

14 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Extensivgrünland 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Bereiche des Arbeitsstreifens entlang der B 304, die momentan als Extensivgrünland genutzt werden, auf den 

Flurstücken 980, 981, 983/3, 1390/10, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-Km 0+730 bis 0+780 

Bau-Km 0+800 bis 0+840 

Bau-KM 1+560 bis 1+600 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die Grünlandflächen im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung bzw. Zerstörung des Grünlands im Bereich des Arbeitsstreifens 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Extensivgrünland 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

14 G 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Ausgangszustands 

 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen mit autochthonem Regiosaatgut auf rd. 1.200 m² in Absprache 

mit den betreffenden Landwirten 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  1.200 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

--------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--------------- 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

15 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Intensivgrünland 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Bereiche des Arbeitsstreifens entlang der B 304, die momentan als Intensivgrünland genutzt werden, auf den Flur-

stücken 1012, 1083, 1084, 1085, 987/2, 1300, 1390/10, 1394, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am 

Inn 

 

Bau-Km 0+400 bis 0+580 

Bau-Km 1+020 0+990 bis 1+570 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die Grünlandflächen im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung bzw. Zerstörung des Grünlands im Bereich des Arbeitsstreifens 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Intensivgrünland 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

15 G 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Ausgangszustands 

 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Ansaat standortgerechter Gras-Kraut-Mischungen auf rd. 6.100 m² 6.000 m²  in Absprache mit den betreffenden 

Landwirten 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  6.100 m² 6.000 m²  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--------------- 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

16 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Wiederherstellung Streuobst 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

Flurstück 981, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-km 0+780 bis 0+830 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für die zu entfernende Vegetation im Bereich des Arbeitsstreifens 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung für 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Entfernung von Gehölzen und Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Arbeitsstreifen entlang der 

Trasse der B 304 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Streuobstwiese im Komplex mit Extensivgrünland (mittlere bis alte Ausprägung; Biotoptyp B432 nach BayKompV) 

 

 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung des Gehölzbestands, 

Einbindung der Trasse der B304 in das Landschaftsbild 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

16 G 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

 
Wiederherstellung der Streuobstbestände (5-6 Obstbäume), Ansaat mit autochtonem Regiosaatgut in Absprache 
mit den Grundeigentümern 
 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 500 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Gestaltungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 
Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 
Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

 
 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,605 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 S 

Bezeichnung der Maßnahme 

Straßenbegleitende Gehölzpflanzung als Sicht- 

und Lärmschutz für den südlich angrenzenden 

Kiebitz-Lebensraum 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 

Lage der Maßnahme  

Bau-Km 0+450 bis 0+640,  

Auf den Flurstücken 1085, 1088, 1090, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt: Störung der Kiebitze   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung der neuen Trasse 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Verlegung der Trasse der B 304 sowie der Beeinträchtigungszone nach Süden in Richtung des Kiebitz-Lebensrau-
mes. 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker (Fl-St. 1088) 

Grünland (Fl.-St. 1085) 

Baumreihe (Fl.-St. 1090) 

Streuobst (Fl.-St. 1090) 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,605 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 S 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Verringerung der Lärmemissionen im Kiebitz-Lebensraum,  

Vermeidung von optischen Störungen der Kiebitze  

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

- Pflanzung von straßenbegleitenden Gehölzen:  

      ca. 16 Großbäume (Qualität: 3 x v., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung,  5-5,5, Stammumfang 16-
18)  

 
- Pflanzung von standorttypischen Sträuchern auf rd. 2.500 m² 

Die Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation.  
Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial.  

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 2.500 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Die Maßnahme ist dauerhaft zu er-

halten 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Möglichst extensive Pflege im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 

 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern der Flächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später möglichst extensive Pflege 

im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

  



 

 

 
 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 S 

Bezeichnung der Maßnahme 

Sicherung erhaltenswerter Gehölze mit Schutz-

zaun 

 
 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 T2 

Lage der Maßnahme  

 

Begrenzung des Baufeldes auf den Flurstücken 1003,1014, 1475/1, 1085, 1088, 1090, 986/35, 987, 983, 983/5, 

981, 1459/1, 937, 939, 937/2, Gemarkung Attel und Gemeinde Wasserburg am Inn 

 

Bau-Km 0+210 bis 0+280 

Bau-Km 0+520 bis 0+630 

Bau-Km 0+690 bis 0+710 

Bau-Km 0+740 bis 0+770 

Bau-Km 0+780 bis 0+830 

Bau-Km 0+880 bis 1+000 

Bau-Km 1+010 bis 1+080 

 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt Schädigung des bestehenden Gehölzbestandes 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Trassenführung im Nahbereich der vorhandenen Gebüsche, Streuobstwiese und Gärten 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 

1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 S 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Aktuell handelt es sich bei der Fläche um Gebüsche, eine Streuobstwiese sowie private Gärten  

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung einer Beeinträchtigung der Gehölze. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Deutliche Abgrenzung des Baufeldes von den zu erhaltenden Flächen mit Hilfe eines Schutzzaunes. 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  650 m 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Vermeidungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Der Schutzzaun kann nach Fertigstellung der Trasse entfernt werden. 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Störungs- und Schädigungsverbot Brutvögel 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Alle zu rodende Gehölze an der Trasse 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  Schädigung und Störung von Brutvögeln 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Trassenführung im Bereich von Gehölzen 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Aktuell handelt es sich bei der Flächen um Sträucher und Gehölze 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Beeinträchtigung von Brutvögeln (Goldammer und alle gemeinschaftsrechtlich geschützten Vo-

gelarten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 V 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Einhaltung der Fristen gemäß §39 Abs. 5 BNatSchG (Art. 16 BayNatSchG) für notwendige Fällungs-, Rodungs- 

und Räumungsarbeiten (Verbot vom 1. März bis 30. September) 

 (vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015 mit Änderungen Stand März 2019) 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Alle zu rodenden Gehölzbestände 

 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Vermeidungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

----------------- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Ökologische Baubegleitung bei Rodung 

 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Begrenzung des Arbeitsstreifens auf 5 m Breite 

im Regelfall 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Gesamtes Baufeld 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt Schädigung von Habitaten für Brutvögel 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Notwendige Entfernung von Gehölzen im Arbeitsstreifen 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

---------- 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Begrenzung der Rodungen auf das notwendige Mindestmaß zur Erhaltung von Habitaten (Goldammer und alle 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Vogelarten) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 V 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Der Arbeitsstreifen entlang der Trasse wird auf 5 m begrenzt. 

Ausnahmen:  

Bau-Km 0+000 bis 0+300 

Bau-Km 0+660 bis 0+830 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Beachtung während der gesamten 

Bauzeit 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Vermeidungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

----------------- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Ökologische Baubegleitung 

 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Begrenzung der Bauzeit (Kiebitz- und Feldler-

chen-Brutzeit) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Südwestlich der geplanten Brücke zwischen Reitmehring und Staudham 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt Schädigung des Kiebitz und der Feldlerche 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Mögliche Störung oder Schädigung des Kiebitzes oder der Feldlerche während der Brutzeit 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

---------- 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung einer Störung oder Schädigung des Kiebitzes und der Feldlerche während der Brutzeit 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Keine Bauarbeiten südwestlich der geplanten Brücke zwischen Reitmehring und Staudham zwischen 1. März und 

15. August 30. Juni (Brutzeit des Kiebitzes). 

(vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015 mit Änderungen Stand März 2019) 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Beachtung während der gesamten 

Bauzeit 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Vermeidungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

----------------- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Ökologische Baubegleitung 

 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

4 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Höhlen- und Horstbäume 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Begrenzung des Baufeldes auf den Flurstücken 1085, 987, 983/5 und 937, Gemarkung Attel und Gemeinde Was-

serburg am Inn (vgl. Maßnahme 2 S) 

 

Bau-km 0+570 

Bau-km 0+700 

Bau-km 0+740 

Bau-km 0+940 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt Schädigung von Vögeln und Fledermäusen 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Trassenführung im Nahbereich der vorhandenen Gehölze mit Baumhöhlen und Spalten (mit Bedeutung für Vögel 

und Fledermäuse) 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

---------- 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung einer Beeinträchtigung der Gehölze. 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

4 V 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Deutliche Abgrenzung des Baufeldes von den zu erhaltenden Gehölzen mit Hilfe eines Schutzzaunes. 

(vgl. Maßnahme 2 S) 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Ca. 35 m 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Vermeidungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Der Schutzzaun kann nach Fertigstellung der Trasse entfernt werden. 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

----------------- 

  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

5 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kiebitzgerechte Gestaltung  

des Versickerungsbeckens 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Versickerungsbecken auf der Fl.-Nr. 916  

 

Bau-km 0+070 bis Bau-km 0+150 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt Schädigung des Kiebitz 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Bau des Versickerungsbeckens im Bereich des Kiebitz-Lebensraums 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Ackerfläche 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kiebitz bei der Gestaltung und Pflege des Versickerungsbeckens 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Kiebitzgerechte Gestaltung des Versickerungsbeckens durch Ansaat des Beckens mit einer Gras-Kraut-Mischung 

(autochthones Regiosaatgut), Verhinderung von Gehölzansiedlung, angepasste Pflege 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

5 V 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 5.000 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) Keine dauerhafte Erhaltung nach § 

15 sicherzustellen (Vermeidungs-

maßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Wässern und Mähen der Ansaatflächen im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; später extensive 

Pflege: einschürige Mahd ab dem 15. Juli mit Mähgutabtrag (alternativ: Beweidung ab dem 15. Juli), 

Verzicht auf Düngemittel. 

Die Pflege und Unterhaltung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen. 

 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

----------------- 

 
 
 
 
  



 

 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 CEF / 1 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Optimierung von Wiesen für den Kiebitz 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Flurstück-Nr. 1082 (4.829 m2), 1075 (1.090 m²), 1073/1 (4689 m2) 1055 (696 m2) 1055 (696 m2) und 1073 (4791 

m2 9527m2), Gemarkung Attel 

Hinweis: Fläche auf Flurstück 1055 (696 m2) zählt nicht zu CEF-Maßnahme 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  

 Ausgleich für Konflikt: Verlust von potentiellen Lebensräumen  

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für den Kiebitz 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Grünland (intensiv bewirtschaftet) 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich von Verlusten potentieller Lebensräume des Kiebitz durch das Bauvorhaben 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

1 CEF / 1 A 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Optimierung von ca. 1,5 einem Hektar Feuchtwiesen entsprechend den zu erwartenden Habitatverlus-

ten bzw. Beeinträchtigungen der Kiebitzbrutplätze (Vernässung, Änderung des Mahdregimes, z.B. 

Grünlandmahd erst ab dem 15. Juli 1.Juni oder Beweidung bzw. Umwandlung von Intensivwiesen zur 

Kompensation von Verlusten potenzieller Lebensräume des Kiebitzes. Dabei ist darauf zu achten, dass 

diese Flächen so angelegt werden, dass zu hohen, geschlossenen Vertikalstrukturen (Baumreihen, 

Siedlung, Wälder) mindestens 150 m 100 m eingehalten werden. Auf keinen Fall dürfen an ihrem Rand 

Gehölze gepflanzt werden. Sollte sich das Mahdregime in der Praxis als ungeeignet für die gegebenen 

Bedingungen erweisen, können Änderungen in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des 

Landratsamtes Rosenheim vorgenommen werden (siehe weitere Infos zur Gestaltung unter Artinfor-

mationen des LfU: http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen, bzw. Leitfaden zur Wirksam-

keit von Artenschutzmaßnahmen (LANUV, NRW - Stand: 5.2.2013: http://www.naturschutzinformatio-

nen-nrw.de/artenschutz/de/downloads) und in den "Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit des Ar-

tenschutzes bei Infrastrukturvorhaben" (Runge et al. 2007)). Eine passive Prädatorenkontrolle (Zäu-

nung der Ausgleichsfläche mit Elektrozaun) wird zusätzlich empfohlen, sowie ein jährliches Monitoring 

für fünf Jahre der Ausgleichsflächen zur Effizienzkontrolle der Maßnahmen. 

 

(vgl. saP, Planungsbüro Beuter (2015 mit Änderungen Stand März 2019) 

 

Optimierung der Wiesen durch folgende Maßnahmen: 

• Abschub von Oberboden zur Reduktion von Nährstoffen und Vernässung 

• Geländemodellierung: Anlage von Mulden 

• Einsaat mit einer autochthonen Regiosaatgutmischung 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  1A:       rd. 16.100 m2  

1CEF:  rd. 15.400 m2  

rd. 10.200 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Einschürige Mahd ab dem 15. Juli mit Mähgutabtrag (alternativ: Beweidung ab dem 15. Juli) 

Verzicht auf Düngemittel und Pestizide 

Die Pflege und Unterhaltung sind mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen. 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

jährliches Monitoring für fünf Jahre der Ausgleichsflächen zur Effizienzkontrolle der Maßnahmen. 

(vgl. saP, Planungsbüro Beuter (2015 mit Änderungen Stand März 2019)) 
 
  

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/downloads
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/downloads


 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Grünland- Extensivierung und Entwicklung  

eines Waldrandes 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Flurstück-Nr. 199 (2.590 m²) (Teilfläche, 1.970 m2), 204 (1.925 m²) (1.877 m2) und 222 (9.535 m²) (9.519 m2), 

Gemarkung Attel 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  

 Ausgleich für Konflikt:  Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für den Kiebitz 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben: 

Äcker, Einzelbäume, Baumgruppen, Gebüsche, Hecken, Streuobst, Grünland, Säume und Staudenfluren, Grünan-

lagen, Gärten, Verkehrsbegleitgrün 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Grünland (intensiv bewirtschaftet) 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich von Verlusten potentieller Lebensräume durch ökologische Aufwertung von Intensivgrünland 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 A 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Herstellung einer extensiv bewirtschafteten Wiese auf 9.900 m² und Entwicklung eines gestuften Waldmantels fri-

scher bis mäßig trockener Standorte durch Pflanzung von standortgerechten und gebietsheimischen Sträuchern 

und Bäumen auf 4.150 m² (Raster 1,5 x 1,5 m).  

Die Pflanzenzusammensetzung orientiert sich an der potentiell natürlichen Vegetation.  

Verzicht auf den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. 

Die Maßnahme ist mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie mit der Forstbehörde abzustimmen. 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  rd. 14.050 m2  rd. 13.400 m2 

 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Extensivgrünland: 

Zunächst 2 x jährlich Mahd (im Juli ab 15.7. und Herbst) zum Aushagern. Nach Erfolgskontrolle Reduzierung auf 

einmalige Mahd im Jahr (ab 15.7. Mitte Juni). Abtransport des anfallenden Mähguts. 20% der Fläche sind abwech-

selnd als Brache zu erhalten. 

Verzicht auf Düngemittel und Pestizide. 

Die Pflege und Unterhaltung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen. 

 

Waldmantel: 

Sicherung der artgerechten Entwicklung der zu pflanzenden Gehölze, d.h. wässern und pflegen im Rahmen der 

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege; Erhaltung des notwendigen Lichtraumprofils; Schutz vor Wildverbiss. 

Die Pflege und Unterhaltung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie mit der Forstbehörde abzustimmen. 

 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------------ 

 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage von Extensivgrünland auf Ackerfläche 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

Flurstück-Nr.391/3 (7.520 m²) (14.700 m2), Gemarkung Attel 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  

 Ausgleich für Konflikt:  Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme für den Kiebitz 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Verlust von potentiellen Lebensräumen durch das Bauvorhaben: 

Äcker, Einzelbäume, Baumgruppen, Gebüsche, Hecken, Streuobst, Grünland, Säume und Staudenfluren, Grünan-

lagen, Gärten, Verkehrsbegleitgrün 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker (intensiv bewirtschaftet) 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich von Verlusten potentieller Lebensräume durch Herstellung von Extensivgrünland 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Herstellung einer extensiv bewirtschafteten Wiese. 

Verzicht auf den Einsatz von Düngemitteln 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 A 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  rd.  7.520 m² rd. 14.700 m2  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhaft 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

----------------- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

 

Zunächst 2 x jährlich Mahd (im Juli ab 15.7. und Herbst) zum Aushagern. Nach Erfolgskontrolle Reduzierung auf 

einmalige Mahd im Jahr (ab 15.7. Mitte Juni). Abtransport des anfallenden Mähguts. 20% der Fläche sind abwech-

selnd als Brache zu erhalten. 

Verzicht auf Düngemittel und Pestizide. 

Die Pflege und Unterhaltung ist mit der Unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt Rosenheim) abzustimmen. 

 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------------ 

 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

Krähennistkorb 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

 

Gehölzbereich an der Verzweigung zweier Bahnlinien auf dem Flurstück 1060/3, 1072/3 oder 986 (Gemarkung 

Attel) 

 

Die genaue Lage wird vor Ort mit der ökologischen Baubegleitung festgelegt. 

  

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme zum Ersatz eines Horstbaumes für Krähen 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Verlust eines Horstbaumes 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

---------- 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

2 CEF 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ersatz von verlorengehender Nistmöglichkeit 

 

 

 

 

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Um den Verlust des Horstbaumes auszugleichen, muss noch vor Beginn der Bauarbeiten, in der Umgebung, aber 

in mindestens 50 m Entfernung zur Trasse, ein Krähennistkorb in etwa 10 m Höhe an einem Baum angebracht 

werden. 

(vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015) 

Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro Beutler ist ein Abstand von 5 -10 m von der Bahnlinie einzuhalten (in 

Bereichen mit Oberleitung ist ein Abstand von 50 m einzuhalten). 

 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Rodungsarbeiten 

 Maßnahme im Zuge der Rodungsarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Rodungsarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  1 Nistkorb für Krähen 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhafte Erhaltung sicherzustel-

len  

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

privatrechtliche Vereinbarung 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

------------ 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 
  



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

Höhlenbrüternistkästen und Fledermauskästen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

S  Schutzmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

 

Lage der Maßnahme  

 

Gehölzbereich an der Verzweigung zweier Bahnlinien auf den Flurstücken 1060/3, 1072/3 und 986. 

Die genaue Lage wird vor Ort mit der ökologischen Baubegleitung festgelegt. 

  

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 Maßnahme zu Gestaltung:   

 CEF-Maßnahme zum Ersatz von Bäumen mit Höhlen und Spalten 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Verlust von vier Bäumen mit Höhlen und Spalten 

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

---------- 

 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ersatz von verlorengehenden Nistmöglichkeiten 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichung 

B 304 München - Wasserburg a. Inn 
Beseitigung BÜ Reitmehring 
Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 
1,760 

Vorhabenträger 

Staatliches Bauamt Rosenheim 

Maßnahmen-Nr. 

3 CEF 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Um die durch die Bauarbeiten verursachten Verluste an Bäumen mit kleineren Faulhöhlen kurzfristig zu kompen-

sieren, müssen insgesamt zehn Höhlenbrüternistkästen (fünf Höhlenbrüterkästen (Kohlmeise), fünf Halbhöhlen-

brüterkästen (Rotkehlchen)), sowie zehn Fledermauskästen (fünf Flach- und fünf Rundkästen) an Gehölzen in der 

Umgebung, aber in mindestens 50 m Abstand zur Trasse, angebracht werden. 

(vgl. saP, Planungsbüro Beutler 2015 mit Änderungen Stand März 2019) 

Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro Beutler ist ein Abstand von 5 -10 m von der Bahnlinie einzuhalten. 

 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Rodungsarbeiten 

 Maßnahme im Zuge der Rodungsarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Rodungsarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  10 Höhlenbrüternistkästen 

10 Fledermauskästen 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) dauerhafte Erhaltung sicherzustel-

len  

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

privatrechtliche Vereinbarung 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

------------ 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

------------ 

 


